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ist beschlußfähig, wenn wenigstens vier seiner Mitglieder anwesend 
sind. In schleunigen Fällen können Beschlüsse auch durch schriftliche 
Abstimmung gefaßt werden.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben gleiches Stimmrecht; 
vorbehaltlich der Bestimmungen in den tztz 19 und 20 werden die 
Beschlüsse mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit ent­
scheidet, mit Ausnahme von Wahlen, die Stimme des Vorsitzenden.

Die Mitglieder des Vorstandes haben den Sitzungen des Aussichts­
rates beizuwohnen, insofern nicht in einzelnen Fällen der Aussichts­
rat beschließt, in Abwesenheit des Vorstandes zu verhandeln.

8 19.
Ergibt sich bei einer von dem Aussichtsrate vorzunehmenden 

Wahl keine absolute Stimmenmehrheit in der ersten Wahlhandlung, 
so wird die Wahl nach den Vorschriften des tz 28 vollzogen.


